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Perspektiven der ländlichen Entwicklungspolitik in der EU 
– Implikationen für die agrarökonomische Forschung 
Peter Wehrheim 
Europäische Kommission, Brüssel 

 

Mit der Agenda 2000 entwickelte sich die ländliche Ent-
wicklungspolitik in der EU von einer die Marktpolitik er-
gänzenden Politik zur so genannten „zweiten Säule“ der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Die Grundzüge dieser 
Politik für die laufende Förderperiode (2000-06) sind in der 
EU-Verordnung Nr. 1257/1999 geregelt. Im Juli 2004 hat 
die Kommission einen Entwurf einer neuen Verordnung für 
die ländliche Entwicklungspolitik unterbreitet, der für die 
Jahre 2007 bis 2013 die politische und juristische Grund-
lage für diesen Politikbereich darstellen soll. Der Entwurf 
wird zurzeit noch in den zuständigen Instanzen des Euro-
päischen Parlaments und des Ministerrates der EU disku-
tiert und vorrausichtlich im Laufe des Jahres 2005 verab-
schiedet. Dennoch lassen sich bereits jetzt wichtige Ten-
denzen erkennen. Insgesamt soll die Bedeutung der länd-
lichen Entwicklungspolitik – auch aufgrund der Integration 
der neuen Mitgliedstaaten in die EU – gestärkt werden. 
Dieser Beitrag bietet einen Überblick über die Hauptele-
mente der vorgeschlagenen ländlichen Entwicklungspolitik 
und diskutiert mögliche Implikationen und Forschungs-
fragen, die sich daraus für die Agrarökonomie ergeben. 

Die Hauptelemente des Entwurfs im Überblick 
Im Vorspann des im Juli vorgelegten Entwurfs der Verord-
nung des Rates über „Die Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums“ 
wird festgestellt, dass nach den fundamentalen Reformen 
im Bereich der ersten Säule der Agrarpolitik der Fokus der 
Politikreformen nun auf die ländliche Entwicklungspolitik 
gerichtet werden soll. Die neue Verordnung sieht allerdings 
keinen Paradigmenwechsel, sondern vielmehr eine Konso-
lidierung und verwaltungstechnische Vereinfachung dieses 
Politikbereichs vor. Verschiedene Änderungen sollen dazu 
beitragen, dass die ländliche Entwicklungspolitik zukünftig 
effizienter und kohärenter wird. Es soll eine Konzentration 
von Ressourcen auf die Bereiche vorgenommen werden, in 
denen der Steuerzahler die höchsten Erträge für die einge-
setzten Budgetmittel erhält. Insgesamt soll die Stärkung der 
ländlichen Entwicklungspolitik zu einer besseren Berück-
sichtigung gesamtgesellschaftlicher Interessen und damit zu 
einer Modernisierung der GAP führen. Dies soll zum einen 
durch eine stärkere Verzahnung der Politiken der ersten und 
der zweiten Säule erfolgen (z.B. durch Cross-Compliance 
oder die obligatorische Modulation). Zum anderen soll die 
ländliche Entwicklungspolitik verstärkt an den Oberzielen 
der EU, wie sie im Lissabon-Prozess festgeschrieben sind 
(u.a. Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit, Schaffung von 

Arbeitsplätzen und Verbesserung der Nachhaltigkeit) aus-
gerichtet werden. Bisher konnten die nationalen Programme 
der ländlichen Entwicklungspolitik aus einem Menü von 
26 Politikmaßnahmen zusammengestellt werden, ohne dass 
dabei notwendigerweise die Oberziele der EU beachtet 
wurden. Gleichzeitig wurde mit der Halbzeitbewertung der 
GAP und dem Beitritt der 10 neuen Mitgliedstaaten die 
Vielfalt der Maßnahmen im Bereich der ländlichen Ent-
wicklungspolitik weiter ausgebaut. Übergangsmaßnahmen 
wie z.B. zur Sicherung von Lebensmittelqualität oder zur 
Förderung von Subsistenzbetrieben in den neuen Mitglied-
staaten sind seit 2004 vorgesehen.  
In der nächsten Förderperiode soll die Auswahl der Maß-
nahmen auf einer EU-weiten und einer nationalen Strategie 
für die ländliche Entwicklungspolitik beruhen, die beide 
mit den Zielen der Lissabonstrategie der EU kompatibel 
sein müssen. Gleichzeitig soll die administrative Durch-
führbarkeit dieses Politikbereichs erleichtert und effizienter 
werden. In Zukunft soll es beispielsweise statt bisher zwei 
Fonds (EAGFL Ausrichtung und Garantie) nur noch einen 
Fonds geben, aus dem die ländliche Entwicklungspolitik 
finanziert wird – den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Die 
Implementierung der ländlichen Entwicklungspolitik soll 
mit einem kohärenten Programm erfolgen – bisher waren es 
bis zu fünf verschiedene Programme (u.a. Ländliches Ent-
wicklungsprogramm, Leader+ und Operationelles Pro-
gramm für Ziel-1-Gebiete z.B. in den Neuen Bundeslän-
dern). Um das Verwaltungssystem effizienter zu gestalten, 
soll es nur noch ein gemeinsames System für das Manage-
ment und die Kontrolle des Rechnungabschlussverfahrens 
geben. Die einzelnen Politikmaßnahmen werden dergestalt 
gebündelt, dass sie sich auf drei strategische Ziele und eine 
Querschnittsaufgabe, so genannte „Achsen“, konzentrieren:  
Achse 1: Die Politiken dieser Achse sollen zu einer Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Land- und 
Forstwirtschaft beitragen (durch Maßnahmen zur Stärkung 
der Humanressourcen wie z.B. Berufsbildung und Nieder-
lassungshilfen für Junglandwirte, Vorruhestand, Aufbau 
von Betriebsführungs-, Vertretungs- und Beratungsdiens-
ten; Maßnahmen zur Verbesserung des physischen Kapi-
tals; Maßnahmen zur Verbesserung der Produktqualität wie 
z.B. Anpassung an neue EU-Normen, Teilnahme an Quali-
tätssicherungsprogrammen, Absatzförderung von Qualitäts-
erzeugnissen durch Erzeugergemeinschaften; Übergangs-
maßnahmen für die neuen Mitgliedstaaten). Mit den Maß-
nahmen dieser Achse soll die Reform der ersten Säule be-
gleitet und die immer noch hohen Umstrukturierungserfor-
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dernisse in der Landwirtschaft vor allem in den neuen Mit-
gliedstaaten unterstützt werden. Gleichzeitig zielen die 
Instrumente dieser Achse auf eine Modernisierung und 
weiterführende Qualitätssicherung im Bereich der Primär-
produktion.  
Achse 2: Die Maßnahmen unter Achse 2 sollen der Verbes-
serung der Umwelt und der Aufrechterhaltung zweckdienli-
cher Formen des Landmanagements dienen (Maßnahmen 
zur Förderung der nachhaltigen Bewirtschaftung landwirt-
schaftlicher und bewaldeter Flächen einschließlich der 
Förderung benachteiligter Gebiete, Natura 2000; Tier-
schutz, Erstaufforstung, Agrar- und Waldumweltmaßnah-
men; vorbeugender Brandschutz). Damit werden Land- und 
Forstbewirtschaftungsformen unterstützt, die insgesamt zu 
gesellschaftlich gewünschten positiven Externalitäten füh-
ren. Um eine möglichst hohe Effizienz der hier eingesetzten 
Mittel zu gewährleisten, sind für die Vergabepraxis unter 
Achse 2 auch Ausschreibungsverfahren vorgesehen.  
Achse 3: Mit den Maßnahmen dieser Achse (Maßnahmen 
zur wirtschaftlichen Diversifizierung: Gründung und Ent-
wicklung von Kleinstunternehmen, Fremdenverkehr, Erhal-
tung und Bewirtschaftung des natürlichen Erbes; Maßnah-
men zur Verbesserung der Lebensqualität: Dienstleistungs-
einrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirt-
schaft und Bevölkerung; Dorferneuerung und -entwicklung; 
Schutz und Erhalt des ländlichen Kulturerbes; Maßnahmen 
zur Berufsbildung und Kompetenzentwicklung) soll die 
Lebensqualität verbessert und die Diversifikation der wirt-
schaftlichen Basis im ländlichen Raum vorangetrieben 
werden.  
Schließlich soll die bisherige Gemeinschaftsinititative  
Leader+, die der Förderung von innovativen und partizi-
pativen Ansätzen im ländlichen Raum dient, als Quer-
schnittsinstrument und Achse 4 in das Hauptprogramm für 
ländliche Entwicklung integriert (auf neudeutsch: „gemain-
streamt“) werden.  
Der Zeitplan sieht vor, dass im Jahr 2005 neben der Ver-
ordnung auch die EU-Strategie für die ländliche Entwick-
lung entwickelt, diskutiert und verabschiedet wird. Dann 
würde das Jahr 2006 für die Konzeption und Verabschie-
dung der Programme der Mitgliedstaaten durch die Kom-
mission zur Verfügung stehen, so dass die Förderperiode 
pünktlich zum 1.1.2007 beginnen könnte. Eine wesentliche 
Unbekannte, die diesen Terminplan noch stören könnte, ist 
die zurzeit noch offene Frage der Finanzierung der ländli-
chen Entwicklungspolitik in der nächsten Förderperiode 
(2007-13). Während die Ausgaben für die erste Säule der 
GAP bereits bei dem Treffen der Staats- und Regierungs-
chefs in Brüssel im Sommer 2002 festgelegt wurden (Fort-
schreibung des Niveaus des Jahres 2006 plus Inflationsaus-
gleich), steht eine entsprechende Regelung für die zweite 
Säule noch aus. Insbesondere die Absicht einiger Mitglied-
staaten, die Einnahmen der EU auf 1% des Bruttoinland-
produkts zu beschränken, könnte die aktuelle Finanzpla-
nung der Kommission für die zweite Säule gefährden. Die-
se geht von einer Obergrenze des gesamten EU-Budgets 
von 1,14% des BIPs aus. Auf dieser Basis ist vorgesehen, 
die Ausgaben für die ländliche Entwicklungspolitik von ca. 
11,5 Mrd. € im Jahr 2006 (für die EU 25) auf 14,2 Mrd. € 
im Jahr 2013 (für die EU 27, d.h. inklusive Rumänien und 
Bulgarien; beides zu Preisen von 2004) aufzustocken. Da-
mit stünden 88,8 Mrd. € (plus 8,4 Mrd. € aus der Modula-

tion) für die Finanzierung der ländlichen Entwicklungspoli-
tik für die gesamte Förderperiode zur Verfügung. Davon 
sollten mindestens 31,3 Mrd. € in den Ziel-1-Gebieten und 
damit zur Verbesserung der Konvergenz eingesetzt werden. 
Gleichzeitig würde die von der Kommission vorgeschlage-
ne Steigerung der Ausgaben für die ländliche Entwick-
lungspolitik ausreichen, das gegenwärtige Niveau in den 
alten Mitgliedstaaten in etwa zu halten und zusätzlich die 
Finanzierung der ländlichen Entwicklungspolitik in den 
neuen Mitgliedstaaten zu ermöglichen. Es wird erwartet, 
dass der Europäische Rat unter luxemburgischen Vorsitz  
im ersten Halbjahr 2005 über die Finanzielle Vorausschau 
für den Zeitraum 2007-13 und damit auch über die Frage 
der Finanzierung der ländlichen Entwicklungspolitik ab-
schließend beraten wird.  
Damit sich die Maßnahmen aller drei Achsen und von  
Leader in den Programmen der Mitgliedstaaten ausreichend 
wiederfinden, soll es laut Vorschlag der Kommission be-
stimmte Mindestausgabensätze geben. Für die Achse 1 und 3 
sollen dies 15 und für Achse 2 25 Prozent der gesamten 
Ausgaben eines Programms sein. Für Leader-Maßnahmen 
sollen mindestens sieben Prozent ausgegeben werden, wo-
bei diese je nach Projekt der entsprechenden Achse ange-
rechnet werden können.  
Insgesamt müssen bis zur Verabschiedung der Verordnung 
neben der Frage der Finanzierung noch wesentliche inhalt-
liche Kritikpunkte geklärt werden, die die Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Konsultationen der Agrarausschüsse von 
Parlament und Ministerrat geäußert haben. So wurde zum 
Beispiel die oben erwähnte Balance der Gesamtausgaben 
bzw. die Festlegung der Mindestausgaben pro Achse und 
Programm kritisiert, wobei die Änderungsvorschläge in 
unterschiedliche Richtungen gehen. Ein weiterer umstritte-
ner Punkt ist die Begrenzung von Investitionsbeihilfen auf 
Klein- bzw. Kleinstunternehmen. Diese und andere strittige 
Punkte werden zurzeit noch diskutiert und erst mit Verab-
schiedung der endgültigen Verordnung abschließend ge-
klärt. 1 

Forschungsfragen für die Agrarökonomie 
Der Diskussionsprozess über die zukünftige ländliche Ent-
wicklungspolitik in der EU wäre ohne eine Diskussion der 
damit einhergehenden Implikationen für die agrarökonomi-
sche Forschung unvollständig. Die Aufgabe aller Akteure 
besteht darin, die von der Politik für den Bereich der zwei-
ten Säule zur Verfügung gestellten Mittel so einzusetzen, 
dass der dadurch induzierte Mehrwert aus Sicht des Steuer-
zahlers möglichst hoch ist. Im Bereich der klassischen 
Marktordnungspolitik handelt es sich bekanntlich um Poli-
tikmaßnahmen, die bislang meist am Preis bzw. der Menge 
ansetzten und somit mit neoklassischen betriebs- bzw. 
volkswirtschaftlichen Modellen vergleichsweise einfach 
erfasst werden konnten. Auch die Wirkungen der direkten 
Einkommensübertragungen sind wohlfahrtsökonomisch 
einfach zu beschreiben. Positive und normative Analysen, 
die einzelne Schwerpunkte oder gar das gesamte Maßnah-
                                                           
1  Stand des Beitrags ist Dezember 2004. Bei Drucklegung 

könnte es hinsichtlich der Verordnung bereits Fortschritte ge-
geben haben, die dann den Internetseiten der Kommission/DG 
AGRI entnommen werden könnten. Der Beitrag bringt die 
Meinungen des Autors und nicht notwendigerweise die Stand-
punkte der Europäischen Kommission zum Ausdruck. 



Agrarwirtschaft 54 (2005), Heft 2 

 99

menspektrum der ländlichen Entwicklungspolitik untersu-
chen, sind jedoch meist schwieriger durchzuführen, da im 
Unterschied zu den traditionellen Marktordnungen häufig 
über eine größere Zahl verschiedener Politikinstrumente 
eingegriffen wird und die Bezugsgröße für die mit den 
verschiedenen Instrumenten gewährten Kompensationszah-
lungen sehr unterschiedlich sind. Gleichzeitig ist die Zahl 
der Ziele unter Säule 2 breiter gefächert als unter Säule 1.  
Im Folgenden werden einige Implikationen, die sich für die 
agrarökonomische Forschung aus der Weiterentwicklung 
der ländlichen Entwicklungspolitik ergeben, diskutiert:  
Im Bereich der Achse 1 („Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit in der Land- und Forstwirtschaft“) können sich wissen-
schaftliche Studien noch am ehesten des traditionellen In-
strumentariums der Neoklassik bedienen. Im Vordergrund 
stehen dabei meist Effektivitäts- bzw. Effizienzanalysen. In 
Zukunft wären hier Arbeiten wünschenswert, die die Effek-
te von Investitionsförderung und anderen Maßnahmen zur 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit mit Blick auf die Ar-
beitsmärkte und die Nachhaltigkeit (d.h. auf die Lissabon-
ziele) im ländlichen Raum untersuchen. Dazu wäre es 
denkbar, analytische Modelle aus der neoklassischen und 
endogenen Wachstumstheorie auf den Bereich der ländli-
chen Räume zu übertragen und empirisch zu testen. Ange-
sichts der verhältnismäßig guten Datenlage und mit Hilfe 
von Panelverfahren sollte dies zum Beispiel für die ländli-
chen Räume der EU durchaus möglich sein. Damit sollte es 
auch erleichtert werden, präzisere Informationen über die 
Faktoren, die die Wettbewerbsfähigkeit im ländlichen 
Raum beeinflussen, zu bekommen. Davon könnte wieder-
um abgeleitet werden, mit welchen Politikmaßnahmen 
diese am besten gesteigert werden kann. Hinsichtlich der 
Arbeitsmarkteffekte wäre es besonders wichtig, diese nicht 
nur pauschal, sondern differenziert nach verschiedenen 
Regionen und verschiedenen Fristigkeiten zu analysieren. 
Ferner könnte das Konzept der Nachhaltigkeit verstärkt in 
wirtschaftswissenschaftliche Analysen der Agrarpolitik 
einbezogen werden. Da der Begriff im Bereich Agrarpolitik 
auf eine zukunftsfähige Entwicklung der Landwirtschaft 
und der ländlichen Räume zielt, dürften hier einfache kom-
parativ-statische Modelle nicht ausreichen, eher sollten 
dynamische Modelle Verwendung finden.  
Hinsichtlich der Achse 2 ist aus agrarökonomischer Sicht in 
den letzten Jahren am meisten geleistet worden. Dennoch 
kann der Entwurf der neuen Verordnung auch in diesem 
Bereich konstruktiv durch weitere wissenschaftliche Arbei-
ten begleitet werden. Zum Beispiel basiert in der bisherigen 
Verordnung die Kalkulation der Prämien, die für bestimmte 
umweltdienliche Leistungen (z.B. extensive Flächennut-
zung, umweltschonende Bewirtschaftungsformen etc.) 
bewilligt und aus Mitteln der EU und der Mitgliedstaaten 
finanziert werden, auf zwei Komponenten: erstens, den 
Mehrkosten, die mit der Umsetzung der Umweltmaßnah-
men verbunden sind, und zweitens der so genannten An-
reizkomponente. Letztere sollte dem Landwirt einen Anreiz 
bieten, einzelne Umweltmaßnahmen durchzuführen. Sie 
darf bislang 20% der Gesamtprämie nicht übersteigen. 
Diese Anreizkomponente taucht im Entwurf der neuen 
Verordnung nicht mehr auf. Stattdessen wird eine Transak-
tionskostenkomponente eingeführt, die den Sachverhalt 
besser treffen dürfte, da dem Landwirt durch die Teilnahme 
an Agrarumweltprogrammen z.T. hohe Such-, Informati-

ons- und administrative Kosten entstehen. Die Kalkulation 
von Transaktionskosten ist ersichtlich ein schwieriges Un-
terfangen, so dass hier konzeptionelle und empirische Bei-
träge der Agrarökonomie helfen könnten, die Berechnungen 
auf eine solidere und vor allem einheitlichere Grundlage zu 
stellen.  
Ferner wird die Wirkungsanalyse von Agrarumweltmaß-
nahmen an Bedeutung zunehmen. Wenngleich zu diesem 
Themenkomplex schon zahlreiche Arbeiten vorliegen, gibt 
es hier noch ausreichend Raum für weitere Studien. Dabei 
ist insbesondere die Frage der Kosteneffizienz von großer 
Bedeutung, d.h. in welchem Verhältnis stehen erzielter 
(ökologischer) Nutzen und Aufwand zueinander. Wichtig 
ist hier eine zunehmend kleinräumige Erfassung der Wir-
kungen. Zu untersuchen sind dabei die direkten Umwelt-
wirkungen (z.B. Verbesserung der Umweltqualität) sowie 
die ökonomischen Wirkungen. Dazu könnten verstärkt mit 
Hilfe von geografischen Informationssystemen zusammen-
gestellte und räumlich stark disaggregierte Daten verwendet 
werden. Diese könnten wiederum mit neueren empirischen 
Methoden, wie zum Beispiel der raumbezogenen Ökono-
metrie (i.e. spatial econometrics) analysiert werden. Gleich-
zeitig benötigt die Politik auch Informationen über Wir-
kungsindikatoren auf der Ebene einzelner Mitgliedstaaten 
oder der EU, so dass die Aggregation der Ergebnisse eine 
weitere wissenschaftliche Herausforderung darstellt. Hier 
geht es einerseits um eine Aggregation von der regionalen 
Ebene auf die der EU und andererseits um eine Aggregation 
über Maßnahmenbündel hinweg, wobei letzteres aufgrund 
zum Teil sehr unterschiedlicher Indikatoren erschwert wird.  
Ein weiteres agrarpolitisches Themengebiet, das zukünftig 
an Bedeutung gewinnen wird, ist die Wirkung von Stan-
dards. Hinsichtlich Achse 2 sind speziell Umweltstandards 
von wachsender Bedeutung zumal sie in Zukunft auf den 
durch die Reform der Säule 1 gesetzten Standards im Rah-
men der guten fachlichen Praxis und von Cross-Compliance 
aufbauen müssen. Hier stellt sich die Frage, wie Standards 
im Optimalfall ausgestaltet werden müssen, damit sie einer-
seits die gewünschten positiven Umweltleistungen erbrin-
gen und andererseits keinen ungerechtfertigten oder allzu 
bürokratischen Mehraufwand für die Landwirte (z.B. durch 
Aufzeichnungspflichten) verursachen.  
Die Maßnahmen im Bereich der Achse 3 sollen in Zukunft 
noch stärker als bisher der Diversifikation der Wirtschaft 
im ländlichen Raum dienen. Unter anderem soll die Förde-
rung von Kleinstunternehmen auf die gewerbliche Wirt-
schaft insgesamt und den Dienstleistungsbereich ausge-
dehnt werden. Vor diesem Hintergrund könnte die Agrar-
ökonomie verstärkt dazu beitragen, Konzepte zu entwi-
ckeln, die eine bessere Gesamtanalyse der Wirtschaft des 
ländlichen Raums ermöglicht. Weshalb sind manche ländli-
che Regionen erfolgreich und andere nicht? Welche Fakto-
ren beeinflussen die wirtschaftliche Entwicklung in den 
verschiedenartigen Regionen Europas positiv bzw. negativ 
und welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus für die 
ländliche Entwicklungspolitik ziehen? Wie funktioniert das 
Wechselspiel zwischen gobalisierter Wirtschaft und regio-
naler Wirtschaft im ländlichen Raum und wie kann es durch 
die ländliche Entwicklungspolitik gefördert werden?  
Schließlich führt die angestrebte Aufwertung von Leader 
zu einer Reihe von zusätzlichen Forschungsfragen. Hier 
wären weiterführende Studien denkbar, die Aufschluss über 
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die Frage bieten, weshalb und unter welchen Bedingungen 
dieser „bottom-up-Ansatz“ beziehungsweise der partizipa-
tive Charakter von Leader-Projekten zu erfolgreichen loka-
len Entwicklungsstrategien im ländlichen Raum beiträgt. 
Die im Zuge der Durchführungskontrolle von Leader+-
Projekten in den letzten Jahren zusammengestellten Daten 
sollten eine verhältnismäßig gute Ausgangsbasis für quanti-
tative Querschnittsanalysen bieten. Gleichzeitig stellt sich 
auch bei Leader-Projekten die Notwendigkeit der Erfolgs-
kontrolle, d.h. in welchem Maße haben die Projekte zum 
Beispiel der Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen beziehungsweise der Schaffung von Arbeitsplät-
zen gedient. Auch hier stellt sich die Frage, auf welcher 
Basis solche Verbundprojekte trotz ihrer Verschiedenartig-
keit bewertet und wie sie mit anderen verglichen werden 
können.  
Neben den Forschungsfragen, die sich aus den einzelnen 
Schwerpunkten der ländlichen Entwicklungspolitik erge-
ben, gibt es auch übergeordnete Forschungsthemen: 
Prinzipiell müssen an die ländliche Entwicklungspolitik 
weiterhin die klassischen Fragen der Agrarpolitikanalyse 
gestellt werden, etwa: Handelt es sich um „erstbeste“ oder 
um „zweitbeste Instrumente“? Wie hoch ist die Transferef-
fizienz? Wie sieht es mit der Verteilungsgerechtigkeit aus? 
Ferner drängen sich auch speziellere Frage auf: Wie sehen 
die politischen Entscheidungsprozesse aus, die der Auswahl 
der Instrumente aus dem Portfolio der ländlichen Entwick-
lungspolitik in den Mitgliedstaaten zugrunde liegen? Wel-
che Prioritäten werden den je nach Betrachtungsebene (Re-
gion, Mitgliedstaat, EU) verschiedenen Zielen eingeräumt? 
Da die Auswahl der Instrumente auf dem Prinzip der Sub-
sidiarität basiert und nur der Rahmen für alle Mitgliedstaa-
ten einheitlich vorgegeben wird, kann die konkrete Ausges-
taltung der Politik auf der Ebene der Mitgliedstaaten zum 
Teil divergieren. Entsprechend ist hier zu fragen, welche 
Beiträge bestimmte Politiken bzw. Politikbündel dazu leis-
ten, Disparitäten hinsichtlich verschiedener Dimensionen 
(z.B. Umweltqualität, Bevölkerungsentwicklung, Wirt-
schaftskraft etc.) abzubauen.  
Ferner ist die Entwicklung von analytischen Methoden 
gefragt, die eine möglichst trennscharfe Kausalanalyse 
hinsichtlich der ländlichen Entwicklungspolitik zulassen. In 
den meisten Regionen hat die Zahl der Maßnahmen, die im 
Rahmen von ländlichen Entwicklungsprogrammen angebo-
ten werden, deutlich zugenommen. Es kommt somit 
zwangsläufig zu Überschneidungen bestimmter Politiken. 
Dennoch interessiert die Politik und die Öffentlichkeit, 
welchen Beitrag einzelne Maßnahmen leisten. Auch für die 
Kontrolle, ob Kosten und Nutzen in einem ausgewogenen 
Verhältnis zueinander stehen, mangelt es an ausreichend 
präzisen Methoden bzw. Daten. Die Herausforderung für 
die Agrarwissenschaften/Agrarökonomie besteht also einer-
seits in der trennscharfen Identifikation des Beitrags einzel-
ner Maßnahmen, andererseits aber auch in der Quantifizie-
rung von Effekten des Gesamtsystems inklusive möglicher 
Synergieeffekte. 
Durch die Fokussierung der ländlichen Entwicklungspolitik 
auf übergeordnete Ziele der EU, werden die gesamt-
gesellschaftlichen Anforderungen an die ländliche Entwick-
lungspolitik zunehmen. Damit steigt aber – ähnlich wie im 
Bereich der ersten Säule der GAP – das Potenzial von Ziel- 

konflikten. Diese können zum Beispiel zwischen dem Ziel 
„Nachhaltige Landbewirtschaftung“ und „Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit“ entstehen. Denkbar sind aber auch 
Zielkonflikte zwischen ökonomischen Zielen der ländlichen 
Entwicklungspolitik. So ist ein wesentliches Instrument zur 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit die Subventionie-
rung von Kapital, d.h. Investititionsbeihilfen. C.p. führt dies 
zu einer relativen Verteuerung von Arbeit, weshalb sich 
zumindest kurzfristig auch negative Auswirkungen für die 
Arbeitsmärkte ergeben können. Die Frage, wie diese oder 
ähnliche Zielkonflikte reduziert bzw. Ziele besser mitein-
ander in Einklang gebracht werden können, verdient somit 
mehr Aufmerksamkeit und sollte Auswirkungen auf den 
analytischen Rahmen haben. So sollten analytische Model-
le, die Vollbeschäftigung annehmen, in Zukunft eher die 
Ausnahme als die Regel darstellen.  
Hinsichtlich aller Bereiche der ländlichen Entwicklungspo-
litik lassen sich verschiedene Schlussfolgerungen für die 
agrarökonomische Forschung ziehen: Erstens werden inter-
disziplinäre Forschungsansätze zur Bewertung und Analyse 
der ländlichen Entwicklungspolitik weiter an Bedeutung 
gewinnen. Da die einzelnen Politiken auf höchst unter-
schiedliche Bereiche abzielen, wird eine Bewertung einzel-
ner Politiken (z.B. Agrarumweltmaßnahmen, Betriebliche 
Investitionsbeihilfen etc.) und erst recht ganzer Politikbün-
del nur möglich sein, wenn Auskunft über die Erreichung 
der verschiedenen Zielgrößen gegeben werden kann. Hierzu 
wird eine verstärkte Integration verschiedener Disziplinen 
nötig sein, wozu die agrarwissenschaftlichen Fakultäten 
sehr gute Voraussetzungen bieten. Zweitens wird eine me-
thodische Ausrichtung auf die Neoklassik für die Bewer-
tung der ländlichen Entwicklungspolitik in Zukunft nicht 
ausreichend sein. Vielmehr muss das theoretische Instru-
mentarium der Agrarökonomie verstärkt auf Ansätze aus 
benachbarten Disziplinen der Geistes- und Sozialwissen-
schaften zurückgreifen, um die zunehmende Komplexität 
der Politiken ausreichend präzise zu analysieren. 
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